
 

Erneute Stellungnahme des Vorstandes der Mainzer Stadtwerke AG zum Bericht 
des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zur Prüfung der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Mainzer Stadtwerke AG (MSW) 
Teilband I – Konzernaufgaben/Versorgung (öffentlich) 
 
 
3.1. Vermögens- und Finanzplan, Stellenübersicht 
1 
Wir werden den Nachweis erbringen, sobald dies möglich ist. 
 
4.2 Dokumentation der Optimierung der Beteiligungsstruktur 
3 
Die Optimierung der Beteiligungsstruktur stellt eine der Prioritäten der Vorstandsarbeit  
dar. Beispielsweise werden momentan konkrete Schritte hin zu einer großen Kunden-
gesellschaft unternommen: Dabei sollen die Mainzer Stadtwerke Vertrieb und Service 
GmbH, die Mainzer Wärme GmbH, die Mainzer Breitband GmbH sowie Teile der Ab-
teilung TKT der Mainzer Netze zusammengeführt werden. Angestrebt wird, dies zum 
01.01.2023 umzusetzen. 
 
Darüber hinaus wird sich die Mainzer Stadtwerke AG von ihrer Beteiligung Rheinhes-
sen-Energie GmbH in Sprendlingen/Gensingen trennen. Noch im November 2022 wird 
dieser Schritt entsprechend notariell besiegelt.  
 
11 Betriebsrestaurant 
21 
Aufgrund der unsicheren Lage während der Coronapandemie und den damit verbun-
denen betrieblichen Einschränkungen haben wir die EU-Ausschreibung verschoben 
und den Vertrag mit SV-Catering übergangsweise verlängert. Am 31.01.2022 wurde 
zwischen Vorstand, Geschäftsführung und der Fachabteilung der Mainzer Netze 
GmbH die geplante Vorgehensweise abgestimmt. Mit der Neuvergabe zum 
01.03.2023 sollen demnach folgende Festlegungen greifen: 

 
1. Externe Essenspreise decken die flexiblen Kosten und leisten einen Deckungsbei-

trag zu den Fixkosten. Die Preise werden als Prozentaufschlag auf den internen 
Mitarbeiterpreis ausgewiesen. 

2. Der Essensgeldzuschuss für Mitarbeitende wird auf der bestehenden Höhe einge-
froren. 

3. Das Mitarbeiterstammessen wird preislich auf 10% über den jeweils geltenden 
geldwerten Freibetrag angehoben. 

4. Die Vorgaben für das darzureichende Frühstücksangebot im Betriebsrestaurant 
werden reduziert. 

5. Die Bewirtung der Besprechungsräume ist weiterhin Bestandteil der Ausschrei-
bung. Eine gesonderte Vorstandsbewirtung entfällt. 
 

Zusammen mit dem Fachberater K&P Consulting wurde die Ausschreibung für den 
EU-Wettbewerb erstellt. Der Teilnahmewettbewerb ist abgeschlossen und die Ange-
botsabgabe erfolgt bis zum 04.11.2022. Der Zeitplan sieht des Weiteren eine finale 
Vergabe am 09.01.2023 und eine Umsetzung ab 01.03.2023 vor. 
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13 Richtlinie steuerliche Compliance 
22 
Die Konzernsteuerrichtlinie wurde bereits vorgelegt und wurde nicht geändert.  
Es bestand und besteht ein Prozess zur Ermittlung und Anmeldung der pauschalen 
Lohnsteuer im Rahmen einer geänderten Lohnsteueranmeldung für den Monat De-
zember immer zu Beginn des Folgejahres. Bei Ankündigung einer Lohnsteueraußen-
prüfung erfolgt bei zeitlicher Überschneidung der Prüfung und der geänderten Lohn-
steueranmeldungen eine Abstimmung, die anzumeldenden Werte im Rahmen der Prü-
fung zu erfassen und nicht durch Abgabe einer geänderten Lohnsteueranmeldung. Ein 
Großteil der genannten Feststellungen beruht auf einer solchen Abstimmung. Materiell 
ergibt sich keinerlei Unterschied zwischen der geänderten Anmeldung und der Erfas-
sung im Lohnsteuerprüfbericht. 
 
14.1. Anzahl und Nutzung der Fahrzeuge 
23 
Mit der modularen Einführung wurde wie geplant begonnen.  
Das Modul zur Führerscheinkontrolle ist aktiv und bietet die Möglichkeit, sehr einfach 
die Führerscheinkontrolle über eine zentrale Lesestation durchzuführen. Mitarbei-
tende, die einen entsprechenden RFID-Chip auf ihrem Führerschein haben, werden 
automatisiert (alle 4 Monate) per Mail zur Vorlage ihres Führerscheins aufgefordert. 
Die Umsetzung wird im System dokumentiert. Darüber hinaus wurde ein Eskalations-
modell festgelegt, um die jeweils verantwortlichen Führungskräfte bei Bedarf zu infor-
mieren, sie so in ihren Aufgaben zu unterstützen und den Prozess zu stabilisieren. 

 
Auch die zentrale (Stamm-)Datenverfügbarkeit innerhalb der Software, für die Fahr-
zeugverwaltung, ist bereits gewährleistet. Zur Nutzung der Funktionalitäten „Auslas-
tungsanalyse“, „digitales Fahrtenbuch“ und „Fahrzeugpooling inkl. Schlüsselschrank“ 
wurde die erforderliche Hardware in den PKWs verbaut und steht zur Verfügung. Die 
Implementierung (Web-Anwendung) befindet sich in den letzten Zügen. Durch den Ha-
cker-Angriff auf den IT-Dienstleister der MSW hat sich der Go-Live-Termin auf das 4. 
Quartal 2022 verschoben. Nach erfolgreichen Tests in der Implementierungsphase er-
folgt die weitere Umsetzung in zwei Stufen: 
 
• Stufe 1 (Soft-Start): Inbetriebnahme für Fahrzeuge aus dem Allgemeinpool für die 

PKWs der Hauptabteilung TFM 
• Stufe 2: Inbetriebnahme für alle restlichen PKWs der Kategorie 1a, ca. 1-2 Monate 

nach Stufe 1 
 

Nach erfolgreicher Einführung ist auch eine Ausweitung auf Transporter und ggf. Son-
derfahrzeuge denkbar. Hierzu wären diese Fahrzeuge ebenfalls mit der entsprechen-
den Hardware auszustatten. 
 
14.2. Personenbezogene Dienstwagen 
24 
Wir haben unserer letzten Stellungnahme nichts hinzuzufügen.  
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15.1. Auswahl Maklerin 
26 
Wir werden der bisherigen Maklerin zum Ende des Jahres 2022 kündigen, weil wir mit 
den Leistungen nicht mehr zufrieden sind. Die eingeholten Vergleichsangebote fügen 
wir dieser Stellungnahme bei (Anlagen 3.1 – 3.3). 
 
16 Vertragsmanagement und -auffälligkeiten 
27 
Die Überprüfung der Verrechnungssätze findet derzeit statt; diese werden für die 
Folgejahre neu festgelegt. Eine nachvollziehbare Kalkulation wird im Rahmen einer 
Überarbeitung der Intercompany-Verrechnungen erstellt, um die zukünftigen Entgelte 
festzulegen. 
 
17.2. Entsprechende Anwendung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) bei 
der Wasserpreiskalkulation 
28 
Wir befinden uns noch in vertiefter und fortgeschrittener Prüfung der Rechtslage. Nach 
Abschluss der Prüfung und Umsetzung etwaiger daraus resultierender Maßnahmen 
werden wir berichten. 
 
17.3. Wasserentnahmeentgelt 
29 
Wir sind der Empfehlung des Landesrechnungshofes mit der Unterzeichnung eines 
Nachtrags zum Wasserlieferungsvertrag am 15.11.2021 nachgekommen. Diesen fü-
gen wir unserer Stellungnahme bei (Anlage 4). 
 
19 Deckungsbeitragsrechnung  
31 
Wir werden der Aufforderung zu gegebener Zeit nachkommen. 
 
 
Mainz, 25.10.2022 
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 Versicherungsmakler mit fachlicher Spezialisierung auf 

Industrie, Handel und Gewerbe 
Erneuerbare Energietechnologien (Betreiber & Dienstleister) 

  

 Sitz in Ense 

inmitten Südwestfalens, der Industrieregion Nr. 3 in Deutschland und Nr. 1 in NRW 
  

 Unternehmensgründung 

1996 
  

 30 Mitarbeiter*innen  

Nr. 2 der Versicherungsmakler in Südwestfalen 
  

 Neutral und unabhängig 

Wir vertreten ausschließlich die Interessen unserer Kunden und arbeiten 
unabhängig von Versicherungsunternehmen 

  

 Aktive Zusammenarbeit mit mehr als 100 Versicherern und Assekuradeuren  

von Global Playern wie Allianz, AXA, HDI SE, Zurich 
über namhafte Kompositversicherer wie ERGO, Gothaer, Basler 
bis zu Nischen- und Spezialanbietern/ Kooperationsmaklern wie Finlex, Cyberdirekt 

  

 Vernetzt im europäischen Ausland 
  

 Mitglied im BDVM (Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler), LEE 

(Landesverband Erneuerbare Energien), BWE (Bundesverband Windenergie) 

 

Wer wir sind
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Unternehmensgeschichte

1996
Unternehmensgründung

EVK

2022/2023
Erneute Erweiterung des 

Firmensitzes 

2015
Erweiterung des 

Firmensitzes 

1991
Erste versicherte 

Windenergieanlage durch 
Christian Schlösser

2022
Mehr als 10.000 Anlagen 
im Bereich Erneuerbare 
Energietechnologien 
versichert

30 Mitarbeiter*innen
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Abteilung Industrie, Gewerbe und Privat

  
  

  
  

 Kunden Klientel 

– Privatkunden mit Themen wie z.B. Kunstsammlungen, Oldtimer, etc 

– Regional: Handel, Handwerk und Gewerbe 

– Überregional: Industriekunden 

 
  

 Betreute Industriekunden  

– Mittelstand, überwiegend familiengeführt 
– Rechtsformen: AG, GmbH, GmbH u Ko KG, Personengesellschaften  
– Umsatzgrößen: von 10 Mio bis 200 Mio; in Einzelfällen auch darüber hinaus 
– Kundenstandort: Deutschland, in Einzelfällen auch EU über deutsche Policen  
 

  

 Tätigkeitsfelder für Industriekunden 

– per Maklermandat definierter Aufgaben- u Verantwortungsbereich wie z.B.  

 Risikoermittlung,  

– Konzepterstellung; Definition der Risikofelder für Risikominderungsmaßnahmen,  

 Eigenbehalt, Risikotransfer auf Versicherungsprodukte  

– Renewalverhandlungen (Voraussetzung: vorhandene Risikoermittlungsunterlagen) 

– Lfd. Betreuung; Policenübernahme, Policenanpassung an Veränderungen, etc   

– Inkasso; ggfs mit Beitragsaufteilung auf Tochterunternehmen 

– Intensive Schadenbegleitung/-abwicklung, auf Wunsch auch für laufende Schäden  
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Abteilung Industrie, Gewerbe und Privat

  
  

  
  

  
  

 Komplett-Betreuung aus einer Hand  

– Feuer, EC, Ertragsausfall 
– Technische Versicherungen 
– Transportversicherung 
– Betriebs-, Produkt- und Umwelthaftpflichtversicherungen, Rückrufkosten 
– Financial Lines (D&O, Cyber, Vertrauensschaden) 
– Warenkredit- und Bürgschaftsversicherung 
– Kfz- und Rechtsschutzversicherungen 
– Betriebliche Altersversorgung 
– Betriebliche Krankenversicherung 
– ……… 

  

 Kunden Benefits 

– individuelle Lösungen statt pauschalisierter Deckungskonzepte 
– Kooperation mit führenden Konzeptmaklern (FINLEX; Leue & Nill)  
– Zugriff auf Sachverständigen-Netzwerk, Brand- u Wasserschadensanierer 
– A-Klassifizierung bei den führenden deutschen Industrieversicherern mit  
 Zugangsmöglichkeiten auf Vorstandsebenen bei Versicherern  
– Erreichbarkeit auch außerhalb gängiger Geschäftszeiten 
– Kundenbegleitung bei allen Vor-Ort-Terminen wie z.B. Schaden- 
 besichtigungen, Regulierungsverhandlungen  
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Abteilung Erneuerbare Energietechnologien

 Marktplatzierung 

– Top 3 der Onshore - Wind – Fachmakler in Deutschland (ca. 4.500 Anlagen) 
 

  

 Betreute Risiken 

– Windenergie im Inland und europäischen Ausland  
– Photovoltaik (Dach- & Freiflächen-Montage) im Inland und europ.  Ausland 
– Speichertechnologien  
– Wasserkraft in Deutschland 

– Biomasse in Deutschland 
– erste Projekte mit H² - Elektrolyseuren an Windenergie in den Startlöchern! 

  

 Mandanten 

– Betreuung des Einzelbetreibers (Pioniere) bis hin zum Unternehmen mit  
 mehr als 150 Windenergieanlagen 
– Betreuung diverser Rechtsformen von „GbR“ über „GmbH & Co. KG“ bis „AG“ 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

Förderung von Wettbewerb / Schaffung von Bedarfsgerechten Lösungen 

– Maklerwording (Wind-Cover) mit 6 namhaften Versicherern  
– Maklerwording (Solar-Cover) mit 2 namhaften Versicherern 
– Kooperationen mit Nischen-Fachmaklern  
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Abteilung Erneuerbare Energietechnologien

 Betreute Schäden Windenergie & Umspannwerke 

– Zeitraum 01/2020- 10/ 2022:  464 Stück 

 
  

 Verteilung Schadenhöhen in € 

– Maschinenbruch:    4.90 Mio. € 
– Ertragsausfall:    6.05 Mio. € 
 

  

 Schadenzahlungen an Mandanten  

– Gesamt:      9.4 Mio. €    

– 85,84 % Entschädigungsquote bei 5 Versicherern nach Abzug Selbstbehalte! 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

Regulierungsdauer 

– 331 Schäden abschließend beendet! 
– durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab Schadenmeldung  
 des Mandanten: 114 Tage 
– 133 Schäden in Bearbeitung 
  

  

 Hauseigene Schadenstatistik als Katalysator zur Produktgestaltung 

– Beispiel: Ertragsausfall-Versicherungssummen anpassen infolge ansteigender 
 Monatsmarktmittelwerte! 
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EVK – ECHT-VERLÄSSLICH und KREATIV

2002
Zustandsorientierte 
Prüfungen anstatt 

Revisionsklauseln in 
WEA Wordings 

2022
BU-Konzepte für sonstige 

Direktvermarktung 
(Rückabwicklungskosten zu 

Hedging-Geschäften)

2015
EVK Verfügbarkeitsoption 
für Windenergieanlagen

1996
EPK Zusatzversicherung 
inkl. Insolvenzdeckung

2017
Bietungsbürgschaften für 

Ausschreibungen der 
BNETZA

30 Kreative Köpfe
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 Konzeptentwicklung  

– Auf Ebene der Unternehmensgruppe / Einzelgesellschaften 
  

 Überprüfung ggfs. Anpassung von  

– Versicherungssummen nach erfolgter Wertermittlung 

– Höchstentschädigungen (5 Mio.  für Sturm/Hagel bei  

den Mainzer Stadtwerken) 

– versicherten Gefahren (keine Sturmvers. für Mainzer  

Verkehrsgesellschaft mit 122 Mio Gebäudewert) 

– Deckungssummen (MVGMeinRad mit 10 Mio pauschal  

für ein Personenschaden-geneigtes Risiko) 

 

 Überprüfung nicht versicherter Risikofelder 

– Selbstbehalt D&O für Vorstände/Aufsichtsräte 
– Vertrauensschadenversicherung 

  

 

Optimierungsansätze 
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Dienstleistungen für die „Mainzer Stadtwerke“

Antworten 
innerhalb von 

48 Std. an 
Werktagen inkl. 

Notfallrufnummer

Persönliche 
Ansprechpartner 

(max. 4)  inkl. 
jährliches 

Strategiegespräch

Jährlicher 
Vertragsspiegel 

Hauseigener 
Schadeningenieur im 
Bereich Erneuerbare 
Energietechnologien
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 Umfang des Maklermandats (1) 

– Übernahme u laufende Betreuung der Marsh-Policen -ohne Cyber- zum 01.01.2023 

– Beratung und Unterstützung zur Übernahme im Rumpfjahr 2022 

– Renewalverhandlungen zum 01.01.2024 -ohne Cyber- auf Basis bereits  

 vorhandener Risikoermittlungsunterlagen (Marsh oder Versichererunterlagen) 

– Inkasso, soweit erforderlich mit Beitragsaufteilung auf Einzelunternehmen 

– Schadenbegleitung und -abwicklung von Neuschäden  
  
 Honorar (1): 

– 62.000,-€ netto p.a. mit Angleichung zum Inflationsausgleich  

 ab 01.01.2024 

 

Nicht berücksichtigt wurden: 

– Die Erstellung von Risikoermittlungsunterlagen, sh Zusatzleistung 2 

– Die Cyber-Police, sh Zusatzleistung 3 

– größere Bauvorhaben für das Jahr 2023   

 
  

 

Vorschlag EVK
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Vorschlag EVK
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zusatzleistung (2)  

– Erstellen von Risikoermittlungsunterlagen auf Basis von zur Verfügung  

 gestellten Bilanzen, Feuerwehrplänen, Brandschutzkonzepten (Auswertung  

 der Unterlagen, Besichtigung der Risikoorte) 

 Honorar (2):  einmalig 500,-€ netto je Risikoort (incl Spesen, Reisekosten etc) 

 Anmerkung: entfällt, wenn und soweit entsprechende aktuelle Unterlagen  

 vorhanden sind 

 

Zusatzleistung (3) 

– Übernahme und laufende Betreuung der Cyber-Police incl Renewal- 

Unterstützung und Begleitung des laufenden Cyber-Schadenfallls 

 Honorar (3):  ??? € netto p.a. mit Angleichung zum Inflationsausgleich 

 ab 01.01.2024; 

 Anmerkung: wir benötigen Infos zum aktuellen Stand des Renewals und der 
 Schadenabwicklung, bevor wir unsere Vorstellungen hierzu beziffern  
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Enser Versicherungskontor GmbH 
Versicherungsmakler BDVM 
An der Tigge 4 
D-59469 Ense-Oberense  
 

Telefon +49 (0)29 38 / 97 80 - 0 
Telefax  +49 (0)29 38 / 97 80 - 30 
E-Mail: info@evk-oberense.de 

Internet: www.evk-oberense.de 
 

Registriert im deutschen Vermittlerregister 
unter der Registrierungsnummer: D-3M1H-C8H8A-29 
 

Unsere Bürozeiten: 
Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 16.30 Uhr 
Freitag: 8.00 bis 14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 

 

Unsere Kontaktdaten
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EVK – Auf einen Blick                                    Informationen gemäß § 11 der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)

Gesellschaft: 
Enser Versicherungskontor GmbH 
Versicherungsmakler  
An der Tigge 4, D-59469 Ense-Oberense  
Telefon: +49 (0)2938 / 9780-0, Telefax: +49 (0)2938 / 9780-30 
E-Mail: info@evk-oberense.de, Internet: www.evk-oberense.de 
 

Handelsregister und Geschäftsführer: 
Handelsregister: HRB 6648, Amtsgericht Arnsberg 
Geschäftsführer: Dipl.-Kaufmann (FH) Christian Schlösser 
 

Erlaubnis: 
Die Enser Versicherungskontor GmbH ist Versicherungsmakler mit einer 
Erlaubnis gemäß § 34 Abs. 1 der Gewerbeordnung, Bundesrepublik  
Deutschland. Die berufsrechtlichen Regelungen, § 34 d GewO, §§ 59-68, 
VVG und VersVermV, sind abrufbar unter: www.gesetze-im-internet.de 
 

Unabhängigkeit: 
Die Enser Versicherungskontor GmbH arbeitet neutral und unabhängig 
von Versicherungsunternehmen. Die Enser Versicherungskontor GmbH 
hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% 
der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. 
Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare 
Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an  
der Enser Versicherungskontor GmbH. 

Zuständige Erlaubnisbehörde für den Eintrag im Vermittlerregister: 
Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland 
Königstraße 18-20, D-59821 Arnsberg, 
Telefon: +49 (0)2931 / 878-0, Telefax: +49 (0)2931 / 878-100  
E-Mail: info@arnsberg.ihk.de, Internet: www.ihk-arnsberg.de 
 

Registrierungsnummer im Vermittlerregister: 
Die Enser Versicherungskontor GmbH ist im Vermittlerregister 
unter der Registrierungsnummer D-3M1H-C8H8A-29 eingetragen. 
 

Der Eintrag im Vermittlerregister kann überprüft werden unter:  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V.  
Breite Straße 29, D-10178 Berlin, 
Telefon: 0180-600-585-0*  
Internet: www.vermittlerregister.info 
*Festnetzpreis 0,20 € / Anruf, Mobilfunkpreise maximal 0,60 € / Anruf 

 

Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegungen: 
 

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 08 06 32, D-10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de 
 

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung 
Postfach 06 02 22, D-10052 Berlin   
www.pkv-ombudsmann.de 
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Mandanteninformation 
 

 

 

Maklervertrag 
 

zwischen dem Auftraggeber 

Name 

Straße und Haus-Nr. 

PLZ, Ort 

 

 

nachfolgend „Auftraggeber“ genannt 

 

 

und dem Versicherungsmakler 

 

Enser Versicherungskontor GmbH 

An der Tigge 4 

59469 Ense-Oberense 

 

nachfolgend „EVK“ genannt 
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Mandanteninformation 

 

 

 

Willkommen bei EVK! 

Seit über 20 Jahren ist die Enser Versicherungskontor GmbH (EVK) qualifizierter Versicherungsmakler für 

Industrie, Gewerbe und Privatkunden sowie führend bei der Absicherung von Anlagen und Services im 

Bereich Erneuerbarer Energietechnologien. 

 

Wir sind langjähriges Mitglied in unserem Berufsverband „Bund Deutscher Versicherungsmakler e.V.“ 

(BDVM). Die hohen Qualitätsanforderungen des BDVM bei der Absicherung der Kundeninteressen und der 

Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter liegen deutlich über den gesetzlichen Vorgaben. 

 

Unsere Betreuungs- und Beratungsleistungen werden von unserer Mandantschaft sehr geschätzt. Hohe 

Fachkompetenz, gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit sind das Fundament unserer Tätigkeit.  

 

 

Versicherungsvermittlung 

Neben der Beratung zu gewerblichen und persönlichen Risikoabsicherungen ist die Vermittlung von 

Versicherungsverträgen ein Bestandteil unserer Arbeit. In Deutschland hat der Abschluss von 

Versicherungen über Vermittler einen hohen Stellenwert. Hierbei wird zwischen Agenten, welche eine oder 

mehrere Versicherungsgesellschaften vertreten und den Versicherungsmaklern, welche im Auftrag des 

Versicherungsnehmers tätig werden und ausschließlich dessen Interessen vertreten, unterschieden. 

 

Wir sind als Versicherungsmakler tätig. Wir halten keine Beteiligungen an Versicherungsgesellschaften, 

auch sind keine Versicherungsgesellschaften an uns beteiligt. 

 

 

Auswahlkriterien für die Vermittlung von Versicherungsverträgen 

Über 100 Versicherungsgesellschaften allein in Deutschland bieten eine Vielzahl von Produkten und 

Tarifen. Betrachtet man zusätzlich den europäischen Markt werden hieraus deutlich über 10.000 Produkte 

und Tarife. Darüber hinaus bieten Versicherer einzelnen Versicherungsvermittlern exklusive Konditionen 

an. 

 

Unser Unternehmen arbeitet  - soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart oder mitgeteilt wurde - auf der 

Grundlage der nachstehenden Auswahlkriterien mit über 80 Versicherern zusammen: 

 

➢ Der Versicherer ist in Deutschland zugelassen und unterliegt der nationalen Finanzaufsicht durch 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

➢ Der Versicherer stellt auf den Bedarf von Versicherungsmaklern abgestimmte Informationen, 

Arbeitsmittel, Geschäftsabläufe und Ansprechpartner zur Verfügung 

➢ Der Versicherer vergütet die übliche Courtage für die Vermittlung von Versicherungsverträgen 

 

Wir nutzen unter anderem auch die Dienstleistungen der VEMA eG, einem genossenschaftlichen Verbund 

von bundesweit über 1.500 Versicherungsmaklern. Die Mitglieder der VEMA und deren 

Dienstleistungsangebot zeichnen sich durch eine im Marktvergleich überdurchschnittliche Qualität aus. 

 

Zu speziellen Produkten, unter anderem Cyber-, Elektronik- und Rechtsschutzversicherung, haben wir mit 

Versicherern besondere Rahmenkonzepte verhandelt, auf die wir bei passenden Voraussetzungen 

zurückgreifen können. 

 

Darüber hinaus verfügen wir über von uns selbst gestaltete eigene Versicherungsbedingungen (Wordings) 

für die Absicherung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen (EVK WindCover®, EVK SolarCover®), die 

zahlreiche Alleinstellungsmerkmale gegenüber marktüblichen Deckungskonzepten aufweisen. 
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Art der Zusammenarbeit 

Die Hauptaufgabe des Versicherungsmaklers ist die Vermittlung des vom Versicherungsnehmer 

gewünschten Versicherungsschutzes mit der damit verbundenen Beratung. Wir berücksichtigen - soweit im 

Einzelfall nicht anders vereinbart - eine hinreichende Zahl von Versicherungsunternehmen, um ein 

geeignetes Produkt empfehlen zu können. 

 

Um unseren Kunden eine höchstmögliche Flexibilität einzuräumen, empfehlen wir in der Regel 

Jahresverträge mit Verlängerungsklausel. Hierdurch können Sie relativ kurzfristig auf Änderungen im 

Markt, der Risikoabdeckung und Ihrer persönlichen Risikoeinschätzung reagieren. 

 

Wünschen Sie eine Beratung über die Absicherung Ihrer gesamten gewerblichen und privaten Risiken, 

können Sie sich auf unsere langjährige Erfahrung, insbesondere in der Risikobewertung und in der 

Schadenbegleitung, verlassen. Dabei werden wir gerne auch bestehende Versicherungsverträge 

berücksichtigen. 

 

Nach Abschluss eines Versicherungsvertrags nehmen wir Ihre Interessen bei der Abwicklung von 

Schadenfällen und Vertragsänderungen wahr und prüfen Alternativen zu bestehenden Verträgen. 

 

Sollten Sie mit unserer Dienstleistung einmal nicht zufrieden sein oder Verbesserungsvorschläge haben, 

sprechen Sie uns bitte einfach an. Für jeden Hinweis, der zur Verbesserung unserer Servicequalität 

beitragen kann, sind wir Ihnen dankbar. 

 

 

Maklervollmacht, Datenschutz und Maklerauftrag 

Da Versicherungsmakler im Lager ihres Mandanten stehen und nicht im Auftrag einer 

Versicherungsgesellschaft tätig sind, muss die Legitimation gegenüber den Versicherungsunternehmen 

durch eine Maklervollmacht erfolgen. Hierin werden wir bevollmächtigt, den besprochenen 

Versicherungsschutz für Sie zu beauftragen und die notwendige Korrespondenz hierzu für Sie zu führen. 

 

Viele Versicherungsgesellschaften geben – insbesondere bei erhöhten oder Sonderrisiken – Quotierungen 

und Angebote nur ab, wenn der Versicherungsmakler Name und Anschrift des Interessenten sowie alle 

risikorelevanten Informationen angibt (u. a. Risikobeschreibung, Vorschäden, Versicherungssummen, 

Umsatz, Geburtsdaten, Vorerkrankungen etc.). 

 

Weitergehende Informationen zu diesem Thema enthält unsere Datenschutzerklärung. 

 

Der Umfang unserer Dienstleistung ist im Maklervertrag beschrieben. 

 

Das gegenseitige Vertrauen ist für uns die Basis der Zusammenarbeit. Deshalb können Maklervollmacht 

und Maklervertrag unabhängig voneinander beidseitig gekündigt werden. 

 

 

Qualitätsmanagement 

Die Wahrung der Qualität unserer Dienstleistung nehmen wir sehr ernst. Aus diesem Grund streben wir 

derzeit die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 an. Wesentliche Bestandteile der Zertifizierung sind die 

regelmäßig wiederkehrende Prüfung und ständige Optimierung unserer Betriebsabläufe, die Einhaltung 

gesetzlicher Bestimmungen, die Regelung zu Aufzeichnungen und die laufende Verbesserung unserer 

Beratungsleistung. 

 

 

Zulassung und Registrierung 

Unser Unternehmen hat eine Zulassung der zuständigen Erlaubnisbehörde, der IHK Arnsberg Hellweg-

Sauerland, Königstr. 18-20, 59821 Arnsberg und ist dementsprechend als Versicherungsmakler gemäß § 

34 d Abs. 1 Gewerbeordnung im Vermittlerregister bei der DIHK, Breite Str. 29, 10178 Berlin mit der 

Registrierungsnummer D-3M1H-C8H8A-29 eingetragen.  

 

Die Eintragung kann im Internet über die folgende Adresse überprüft werden: www.vermittlerregister.info. 
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Beschwerdestellen 

Für außergerichtliche Streitbeilegungen: 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 08 06 32 

10006 Berlin 

 

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung 

Postfach 06 02 22 

10052 Berlin 

 

 

Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten 

Damit wir für Sie den gewünschten Versicherungsschutz ordnungsgemäß vermitteln können und das 

Versicherungsunternehmen im Leistungsfall die vertragliche Leistung erbringt, sind wir auf Ihre Mitwirkung 

angewiesen. Hierzu zählen insbesondere: 

 

➢ die korrekte Information über risikorelevante Umstände bei Abschluss des Vertrages (insbesondere 

Vorschäden und Vorerkrankungen, korrekte Versicherungswerte und die Mitteilung 

gefahrerhöhender Umstände) 

➢ die Mitteilung von Risikoveränderungen oder geändertem Bedarf nach Vertragsabschluss (z. B. 

neu hinzukommende oder wegfallende Risiken, Veränderungen der Versicherungssummen), damit 

wir die bestehenden Versicherungsverträge entsprechend für Sie anpassen können 

➢ die unverzügliche Anzeige von Schadenfällen, den Weisungen des Versicherungsunternehmens 

Folge zu leisten und in vertretbarem Maß zur Schadenminderung beizutragen 
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Versicherungsmaklervertrag 

 

 

Auftraggeber: Name, Vorname 
 

 

§ 1   Vertragsgegenstand 

Versicherungsvermittlung 

EVK wird vom Auftraggeber beauftragt, den vom Auftraggeber gewünschten und für ihn geeigneten 

Versicherungsschutz gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu vermitteln, welcher sich aus gesonderter 

Dokumentation bzw. Schriftwechsel ergibt. Dies umfasst insbesondere die Beratung, die Vorbereitung und 

den Abschluss von Versicherungsverträgen. 

 

Betreuung von Versicherungsverträgen 

EVK wird beauftragt, die von ihm künftig vermittelten Verträge im nachfolgenden Leistungsumfang zu 

betreuen. Bestehende Verträge des Auftraggebers sind nur dann Gegenstand der Betreuung, wenn dies 

gesondert ausdrücklich vereinbart ist. 

 

 

§ 2   Leistungsumfang 

Im Rahmen der Betreuung erbringt EVK auf Anforderung des Auftraggebers die nachfolgenden Leistungen: 

 

➢ Anpassung des Versicherungsschutzes an geänderte Risiko-, Markt- und Rechtsverhältnisse 

➢ Begleitung bei Schadenfällen und Unterstützung bei der Abwicklung von Leistungsansprüchen 

➢ Prüfung der vom Versicherer erstellten Dokumente und Abrechnungen 

 

Darüber hinausgehende Betreuungsleistungen sind nicht vereinbart. Eine Beratung oder Betreuung in 

Bezug auf die gesetzliche Sozialversicherung ist nicht von der Maklertätigkeit umfasst. 

 

Die Tätigkeit von EVK beschränkt sich auf die folgenden Versicherungssparten bzw. -verträge: 

 

❑  alle während der Dauer dieses Maklervertrags neu über EVK abgeschlossenen  
      Versicherungsverträge 

❑  die Versicherungssparten gemäß der beigefügten Anlage „Versicherungsstatus“ 

❑  die Versicherungssparten gemäß der beigefügten Anlage „Vertragsübersicht“ 

❑  die Versicherungsverträge gemäß der beigefügten Anlage „Bestandsverträge“ 
 

 

Die Tätigkeit von EVK erstreckt sich auch auf 

 

❑  die rechtlich selbstständigen Unternehmen, die mit dem Auftraggeber kapitalmäßig oder personell und 

vertraglich eine verbundene Einheit bilden, für die der Auftraggeber zeichnungsberechtigt ist und die EVK 

bekannt sind oder bekannt gegeben werden 

❑  die Unternehmen gemäß beigefügter „Anlage verbundene Unternehmen“ 
 

 

EVK erfüllt seine Pflichten in Übereinstimmung mit den §§ 59 ff. VVG. EVK legt seinem Rat regelmäßig – 

soweit er nicht ausdrücklich auf eine eingeschränkte Versicherer- und Vertragsauswahl hinweist – eine 

hinreichende Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und Versicherern zu Grunde. 

Auswahlkriterien sind in erster Linie der gebotene Leistungsumfang, der Preis, die Sicherheit, die 

Verfügbarkeit, die Art und Weise der Schadenabwicklung sowie die Geschäftsprozesse der 

Versicherungsunternehmen.  
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EVK berücksichtigt hierbei nur die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

unterliegenden Versicherer (Versicherungsunternehmen mit Sitz oder Niederlassung in der Bundesrepublik 

Deutschland), die Vertragsbedingungen in deutscher Sprache anbieten, eine auf den Geschäftsbetrieb mit 

Versicherungsmaklern abgestimmte Organisationsstruktur vorhalten und die übliche Maklercourtage 

vergüten. 

 

Ausländische Versicherer bleiben im Regelfall unberücksichtigt. Sofern die Art der Risiken oder die 

Marktverhältnisse es erfordern, ist es EVK freigestellt, Versicherungen auch an im Dienstleistungsverkehr 

tätige Versicherungsunternehmen zu vermitteln. Eine rechtliche Verpflichtung hierzu besteht allerdings 

nicht. 

 

Versicherungen werden nicht an Direktversicherer oder Unternehmen vermittelt, die dem Makler keine 

Vergütung gewähren. Falls der Auftraggeber dies ausdrücklich wünscht, wird hierfür ein gesondertes 

Entgelt vereinbart. 

 

 

§ 3   Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung insbesondere zur unverzüglichen und vollständigen Erteilung 

wahrheitsgemäßer Angaben verpflichtet. Er ist auch während der Vertragslaufzeit verpflichtet, EVK 

unverzüglich alle Risikoänderungen mitzuteilen. 

 

 

§ 4   Vollmachten 

Die Vertretungsbefugnisse von EVK gegenüber den Versicherungsunternehmen ergeben sich aus den vom 

Auftraggeber erteilten Vollmachten. Die Vollmachten werden EVK als gesonderte Urkunden erteilt und als 

Anlagen zu diesem Versicherungsmaklervertrag geführt. 

 

 

§ 5   Einwilligung Datenschutz / Kommunikation 

Eine Einwilligungserklärung des Auftraggebers zum Umgang mit seinen Daten liegt diesem Vertrag als 

Anlage bei. Ferner liegt diesem Vertrag eine Einwilligungserklärung zur Kommunikation zwischen ihm und 

EVK als Anlage bei. 

 

 

§ 6   Vertragsdauer / Kündigung 

Der Versicherungsmaklervertrag wird zunächst für die Dauer eines Jahres abgeschlossen. Vertragsbeginn 

ist der ___.___._________. Der Vertrag verlängert sich nach Ablauf der Vertragslaufzeit automatisch um 

ein weiteres Jahr, wenn er nicht zuvor gekündigt worden ist. 

 

Eine Kündigung des Vertrags ist unter Beachtung einer Frist von drei Monaten zum Ende der 

Vertragslaufzeit möglich. Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich. 

 

 

§ 7   Vergütung 

Die Vergütung für die Beratungs-, Betreuungs- und Vermittlungstätigkeit des Versicherungsmaklers trägt 

gewohnheitsrechtlich das Versicherungsunternehmen. Sie ist Bestandteil der Versicherungsprämie.  

 

Abweichend hiervon kann zwischen den Parteien eine separate Vergütung vereinbart werden, die 

ausdrücklich schriftlich erfolgen muss. 

 

 

§ 8   Haftung 

Als BDVM-Mitglied hält EVK eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung vor, deren 

Versicherungssumme mindestens doppelt so hoch ist wie diejenige, die vom Gesetzgeber vorgeschrieben 

ist. Zur Zeit beträgt diese 2.000.000 EUR. Der Haftungsrahmen des Maklers beläuft sich im Falle leicht 

fahrlässiger Verletzung seiner vertraglichen Pflichten auf diese Summe. 
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Soweit im Einzelfall das Risiko eines höheren Schadens besteht, hat der Auftraggeber die Möglichkeit, den 

Haftpflichtversicherungsschutz des Maklers auf eigene Kosten auf eine Versicherungssumme zu erhöhen, 

die das übernommene Risiko abdeckt. EVK gibt hierzu eine Empfehlung ab. 

 

Es gelten die gesetzlichen Verjährungsregelungen mit der Maßgabe, dass die Ansprüche spätestens nach 

5 Jahren, beginnend mit dem Schluss des Jahres, in welchem der Maklervertrag endet, verjähren. 

 

Unbenommen von den vorstehenden Regelungen bleibt die Haftung für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer zumindest fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen 

sowie für sonstige Schäden, die auf einer zumindest grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, weiterhin 

bestehen. 

 

 

§ 9  Abtretungsverbot 

Sämtliche sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte oder Ansprüche des Auftraggebers 

gegen EVK sind nicht übertragbar, abtretbar oder belastbar. 

 

 

§ 10   Schlussbestimmungen 

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. 

 

Sollte eine Vorschrift dieses Vertrags unwirksam sein oder durch die Rechtsprechung oder durch 

gesetzliche Regelungen unwirksam werden, so hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrags 

zur Folge. Die nichtige Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck am 

ehesten entspricht. 

 

Gerichtsstand für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist Werl. 

 

 

§ 11  Information zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren gemäß § 36 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

Wir sind bereit am außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor den zuständigen folgenden 

Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen: 

 

Versicherungsombudsmann e. V. 

Postfach 08 06 32 

10006 Berlin 

www.versicherungsombudsmann.de 

 

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung 

Postfach 06 02 22 

10052 Berlin 

www.pkv-ombudsmann.de 

 

 

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Auftraggeber zugleich den Erhalt der Mandanteninformation. 
 

 

 

________________________________ 

Name Auftraggeber in Druckbuchstaben 

 

 

 

 

________________________________    ________________________________ 

Ort, Datum  Stempel/Unterschrift Auftraggeber    Ort, Datum  Stempel/Unterschrift Makler 
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Ve r s i c h e r u n g s m a k l e r v e r t r a g

Zwischen 

Mainzer Stadtwerke AG 
Rheinallee 41 
55118 Mainz im Folgenden „Kunde“ 

und 

Funk Versicherungsmakler GmbH 
Valentinskamp 20 
20354 Hamburg 

im Folgenden „Funk“ 

Präambel 

Funk ist ein internationaler Versicherungsmakler und Risk Consultant mit mehreren Standor-
ten im In- und Ausland. Unter dem Dach der Funk Gruppe GmbH, die ganzheitlich in Fragen 
des Versicherungs- und Risikomanagements berät, ist Funk der größte inhabergeführte, un-
abhängige Versicherungsmakler in Deutschland und gehört zu den führenden Maklerhäusern 
in Europa. Funk verfügt über ein weltweites Netzwerk ausgewählter Partner, die Funk Alliance, 
auf das sie bei Bedarf zugreifen kann. 

Funk ist als zugelassener Versicherungsmakler gemäß § 34 d Absatz 1 der Gewerbeordnung 
unter der Registrierungs-Nr. D-OB10-3LJLK-81 im Vermittlerregister der Industrie- und Han-
delskammern (www.vermittlerregister.info) eingetragen. Funk hält keine direkte oder indirekte 
Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Ein Ver-
sicherungsunternehmen (oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens) hält 
auch keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital von Funk. 
Weitere Informationen über Funk sind unter www.funk-gruppe.de („Pflichtinformationen“) ab-
rufbar. 

Der Kunde und Funk beabsichtigen, eine Vereinbarung über die Vermittlung, Verwaltung und 
Betreuung der betrieblichen Versicherungen des Kunden zu treffen und die Grundlagen der 
Zusammenarbeit festzulegen. 

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Der Kunde beauftragt Funk mit der Wahrnehmung seiner betrieblichen Versicherungsinteres-
sen. Diese beinhaltet die Beratung des Kunden sowie die Vermittlung, Verwaltung und Betreu-
ung der erforderlichen Versicherungsverträge. 

Anlage 3.2_Funk_Maklermandat Honorar 2022_MSW AG



 

 

2 / 7 

Ausgenommen ist sowohl der Bereich der Sozialversicherung als auch der betrieblichen und 
privaten Vorsorge (betriebliche Altersversorgung, betriebliche Inlands-Krankenversicherung, 
private substitutive Krankenversicherung, private Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversiche-
rung sowie private Lebensversicherung), Betriebs-Haftpflicht-Versicherung, Umwelt-Haft-
pflicht-/Umweltschadenversicherung, Haftpflicht Kraftfahrzeuge und Straßenbahnen, Kasko 
Kraftfahrzeuge und Straßenbahnen, Feuer-Differenzversicherung für Kraftomnibusse. Die be-
triebliche und/oder private Vorsorge ist ggf. Gegenstand einer gesonderten Vereinbarung. 

Dieser Vertrag bezieht sich auf: 

Alle gemäß Vertragsübersicht aufgeführten Gesellschaften/Versicherungsverträge, sowie neu 
hinzukommende Gesellschaften des Kunden. 

§ 2  Aufgaben von Funk 

1. Funk wird die Risikosituation des Kunden analysieren, die vorhandenen Versicherungs-
verträge auf Erforderlichkeit, Zweckmäßigkeit, Deckungsumfang und Preiswürdigkeit 
überprüfen, soweit erforderlich Neuordnungsvorschläge erarbeiten, Neuabschlüsse ini-
tiieren und nach Abstimmung mit dem Kunden umsetzen. 

2. In Schadenfällen wird Funk den Kunden bei der Anzeige des Schadens und insbeson-
dere dessen Abwicklung gegenüber dem Versicherer unterstützen. 

3. Funk stellt dem Kunden nach gesonderter Vereinbarung eine webbasierte Übersicht 
über dessen Versicherungsprogramm im Kundenportal "Mein Funk" zur Verfügung. 

4. Funk wird den Kunden über wesentliche Entwicklungen auf dem Versicherungsmarkt 
informieren. 

5. Funk ist berechtigt, ihre Aufgaben auch durch Einschaltung anderer Maklerunternehmen 
der Funk Gruppe sowie ihrer Schwestergesellschaft Th. Funk & Sohn GmbH zu den 
Bedingungen dieses Vertrages zu erbringen. Als Mehrfachagent vermittelt die Th. Funk 
& Sohn GmbH Versicherungsverträge (u. a. Exklusiv-Verträge) in Kooperation mit Funk 
und erbringt weitere Tätigkeiten auch für Versicherungsunternehmen (wie z. B. Inkasso 
oder Schadenregulierung). Soweit erforderlich, wird Funk ihre Partner aus der Funk Al-
liance zur Leistungserbringung einschalten.  

§ 3 Beratungsgrundlage 

1. Funk legt der Beratung eine hinreichende Zahl von auf dem Markt angebotenen Versi-
cherungsverträgen und von Versicherern zu Grunde, soweit Funk nicht ausdrücklich auf 
eine eingeschränkte Vertrags- und Versichererauswahl hinweist. Die Auswahl erfolgt an-
hand der Bedürfnisse des Kunden. Auswahlkriterien für die Beurteilung der Versiche-
rungsangebote sind im Wesentlichen die gebotene Leistung, die Versicherungsprämie, 
das Standing des Versicherungsunternehmens am Markt sowie dessen Regulierungs-
verhalten in Schadenfällen.  
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2. Funk berücksichtigt vorwiegend Versicherungsunternehmen mit Sitz oder Niederlassung 
in der Bundesrepublik Deutschland, die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) unterliegen. Funk vermittelt keine Versicherungen an Direkt-
versicherer. 

§ 4 Aufgaben des Kunden 

Der Kunde behält die Sachherrschaft über die ihn betreffenden Risiken und die Entschei-
dungsbefugnis über alle Fragen, die mit der Versicherung seiner Risiken zusammenhängen. 
Der Kunde wird Funk unaufgefordert alle Informationen aus seiner Sphäre, nach denen Funk 
fragt oder die Funk für die Kenntnis und Beurteilung der betrieblichen Risiken und deren Ver-
änderungen erkennbar benötigt, vollständig, richtig und zeitnah zur Verfügung stellen. Dies 
umfasst auch die Meldung von Veränderungen in der Unternehmensstruktur, insbesondere 
von Zu- und Abgängen von Unternehmen sowie Änderungen in der Geschäftsführungsstruk-
tur. Den Eintritt des Versicherungsfalls (Schaden) wird der Kunde unverzüglich nach Kennt-
niserlangung bei Funk anzeigen. 

Der Kunde verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass alle von diesem Vertrag gemäß § 1 
erfassten Gesellschaften Funk in die Lage versetzen, ihren Aufgaben gegenüber diesen Ge-
sellschaften nachzukommen. 

§ 5 Bevollmächtigung von Funk 

Zur Durchführung der vorgenannten Aufgaben (Vertretung des Kunden gegenüber den Versi-
cherern) erteilt der Kunde Funk die diesem Vertrag als Anlage beigefügte Vollmacht. Funk wird 
diese Vollmacht nur im Rahmen dieses Vertrages verwenden. 

§ 6 Vermittlungs- und Betreuungshonorar 

1. Auf Wunsch des Kunden werden die Leistungen von Funk gemäß § 2 durch ein vom 
Kunden zu zahlendes Honorar gemäß Absatz 2 vergütet. Folgende Versicherungsver-
träge/Sparten werden daher mit einer „nettoisierten“ (d. h. courtagefreien) Prämie abge-
schlossen: 

Im Übrigen gilt Absatz 7. 

2. Funk erhält von dem Kunden für die Vermittlung, Verwaltung und Betreuung der nettoi-
sierten Versicherungsverträge ein Honorar in Höhe von 54.500 € p. a. Das Honorar wird 
mit Zugang der Rechnung fällig. 

3. Die Angemessenheit des Honorars wird jährlich überprüft. Wenn sich die für die Fest-
setzung maßgeblichen Verhältnisse wesentlich ändern, etwa durch den Erwerb oder die 
Veräußerung von Tochtergesellschaften des Kunden oder hinzukommende Versiche-
rungsverträge, werden die Parteien das Honorar anpassen. 

4. Bei Beendigung des Vertrages wird das Honorar nach p. r. t. berechnet. 

5. Funk weist darauf hin, dass einige Versicherer die Nettoisierung von Versicherungsver-
trägen davon abhängig machen, dass der Kunde sie von einer Haftung für etwaig nach-
zuentrichtende Versicherungssteuer freistellt (sog. Erklärung zur Versicherungssteuer). 
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6. Leistungen von Funk, anderer Unternehmen der Funk Gruppe oder durch Funk beauf-
tragter Leistungserbringer, die über die Vermittlung, Verwaltung und Betreuung der Ver-
sicherungsverträge hinausgehen (wie z. B. individuelle Ingenieur-Dienstleistungen, 
Dienstleistungen der Funk Risk Consulting oder M & A-Services) sind gemäß gesonder-
ter Vereinbarung zu vergüten. Soweit Funk (oder ein durch Funk beauftragter Leistungs-
erbringer) auf Wunsch des Kunden individuelle Ingenieur-Dienstleistungen erbringt, wie 
z. B. die Erstellung von Löschanlagenkonzepten, werden diese dem Kunden mit einem 
Honorar in Höhe von derzeit 1.500 € zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatz-
steuer pro Personentag in Rechnung gestellt. Das Honorar wird nach Zugang der Rech-
nung fällig. 

7. Die Vermittlung und Betreuung der übrigen, nicht-nettoisierten Versicherungsverträge 
(dazu gehören auch die außerhalb Deutschlands lokal, etwa über einen Partner der Funk 
Alliance abgeschlossenen Versicherungsverträge sowie Versicherungsverträge aus 
Projektaufträgen des Kunden, etwa im Bereich Bauleistungs- und Montage-Versiche-
rung oder Mergers & Acquisitions/Warranty & Indemnity-Versicherung) wird usancege-
mäß durch den von den Versicherern an Funk zu zahlenden prozentualen Anteil der 
Versicherungsprämie (Courtage) in marktüblicher und von der Prämie abhängiger Höhe 
vergütet. Die Courtage wird von den Versicherern als Teil ihrer Vertriebs- und Verwal-
tungskosten bei der Kalkulation der vom Kunden zu zahlenden Versicherungsprämien 
berücksichtigt. 

8. Dem Kunden ist bekannt, dass Funk (oder ein anderes Unternehmen der Funk Gruppe, 
insbesondere die Schwestergesellschaft Th. Funk & Sohn GmbH als Mehrfachagent) für 
gegenüber Versicherern erbrachte Tätigkeiten ggf. eine gesonderte Vergütung von den 
Versicherern erhält. 

§ 7 Pflichten und Haftung 

1. Funk wird die in § 2 beschriebenen Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentlichen Versi-
cherungsmaklers/Kaufmannes ausüben. Funk haftet nur für Schäden, die sich aus einer 
schuldhaften Verletzung dieser Sorgfaltspflichten ergeben und im Fall von anderen Leis-
tungserbringern außerhalb der Funk Gruppe nur für deren sorgfältige Auswahl. Funk 
haftet nicht für die Folgen eines etwa unzulänglichen Versicherungsschutzes aus nicht 
von Funk vermittelten/betreuten Verträgen. 

2. Der Umfang der Haftung gegenüber dem Kunden wegen einer leicht fahrlässigen Pflicht-
verletzung ist auf 10 Mio. € begrenzt, soweit durch die gesetzlichen Vorschriften keine 
höhere oder niedrigere Summe festgesetzt ist. 

3. Ansprüche auf Schadenersatz wegen einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung verjäh-
ren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Kunde Kenntnis von den den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen, spätestens jedoch in drei Jahren nach 
Beendigung dieses Vertrages. 

4. Die vorstehenden Beschränkungen und Begrenzungen gelten nicht für die Haftung we-
gen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. In diesen 
Fällen haftet Funk unbeschränkt und unbegrenzt. 
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§ 8 Laufzeit 

Dieser Vertrag wird ab dem Datum der Unterzeichnung zunächst bis zum 31.12.2023 abge-
schlossen. Wird er nicht drei Monate vor seinem Ablauf von einer der Parteien in Textform 
gekündigt, verlängert er sich jeweils um ein Jahr. Mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Kündigung enden die gegenseitigen Verpflichtungen. Sofern der Kunde es wünscht, wird Funk 
noch nicht abgeschlossene Schadenfälle gegen Zahlung eines angemessenen Honorars auf 
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung abschließend bearbeiten. 

§ 9 Sonstiges 

1. Funk ist zur Verschwiegenheit über alle Kenntnisse verpflichtet, die Funk durch die Mak-
lertätigkeit über den Kunden erlangt und nicht auf anderem Wege hätte rechtmäßig er-
langen können, soweit sich aus diesem Vertrag nichts anderes ergibt. Dies gilt auch 
nach Beendigung dieses Vertrages. Die Bekanntgabe solcher Kenntnisse gegenüber 
Dritten aufgrund einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung ist jedoch zulässig. 
Die Mitarbeiter von Funk sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

2. Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist in den Datenschutzhinweisen der Funk 
Gruppe beschrieben, die unter www.funk-gruppe.de in der aktuellen Fassung abrufbar 
sind. 

3. Die Korrespondenz zwischen Funk und dem Kunden erfolgt vorrangig per E-Mail. Auf 
die Sicherheitsrisiken der Versendung von Informationen und Dokumenten per E-Mail 
weist Funk ausdrücklich hin. Funk verwendet die gängigen Verschlüsselungstechniken 
(TSL, pgp, smime). Der Kunde teilt Funk unaufgefordert mit, welche Verschlüsselungs-
methode er anzuwenden wünscht. Funk stellt sämtliche Versicherungsdokumente aus-
schließlich in elektronischer Form zur Verfügung. Auf Wunsch des Kunden kann der 
Versand bestimmter Dokumente oder die Korrespondenz insgesamt postalisch erfolgen. 

4. Die Leistungen von Funk werden ausschließlich zur Verwendung durch den Kunden er-
bracht. Die Weitergabe von Berichten, (Jahres-)Besprechungsprotokollen, Policenspie-
geln und anderen Leistungen von Funk durch den Kunden an Dritte bedarf der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung von Funk. Ausgenommen ist eine Weitergabe an die be-
rufsrechtlich zur Verschwiegenheit verpflichteten Berater des Kunden wie Rechtsan-
wälte und Wirtschaftsprüfer. Funk übernimmt keine Haftung gegenüber Dritten. Soweit 
der Kunde Leistungen von Funk an Dritte weitergibt und diese aufgrund dieser Leistun-
gen Haftungsansprüche gleich welchen Rechtsgrundes gegenüber Funk geltend ma-
chen, stellt der Kunde Funk von diesen Ansprüchen frei. 

5. Dieser Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen deutschem Recht. Änderungen und Er-
gänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die vorstehende 
Schriftformklausel. Nebenabreden sind nicht getroffen. Als ausschließlicher Gerichts-
stand und Erfüllungsort wird Hamburg vereinbart. 
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6. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder wer-
den, so wird die Wirksamkeit und Durchführbarkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht 
berührt. An Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt vielmehr 
diejenige wirksame und durchführbare Bestimmung als vereinbart, die dem wirtschaftli-
chen und rechtlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung mög-
lichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für den Fall, dass dieser Vertrag eine Rege-
lungslücke enthalten sollte. 

***** 
 
 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
Ort, Datum Funk Versicherungsmakler GmbH 
 
 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift/Stempel Kunde 
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Vo l l m a c h t  

Hiermit bevollmächtigt 

Mainzer Stadtwerke AG 
Rheinallee 41 
55118 Mainz im Folgenden "Kunde" 

die 

Funk Versicherungsmakler GmbH 
Valentinskamp 20 
20354 Hamburg 
  

 
1. Versicherungsverträge des Kunden zu kündigen, umzudecken, abzuschließen, Vertrags-

änderungen zu veranlassen, gegenüber den Versicherern sämtliche Willenserklärungen 
und Anzeigen abzugeben und entgegenzunehmen sowie Versicherungsleistungen gel-
tend zu machen. 

2. zur Annahme von Leistungen des Versicherers, die dieser aufgrund eines Versicherungs-
vertrages an den Kunden zu erbringen hat. 

Diese Vollmacht umfasst nicht den Bereich der Sozialversicherung als auch der betrieblichen 
und privaten Vorsorge (betriebliche Altersversorgung, betriebliche Inlands-Krankenversiche-
rung, private substitutive Krankenversicherung, private Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversi-
cherung sowie private Lebensversicherung), Betriebs-Haftpflicht-Versicherung, Umwelt-Haft-
pflicht-/Umweltschadenversicherung, Haftpflicht Kraftfahrzeuge und Straßenbahnen, Kasko 
Kraftfahrzeuge und Straßenbahnen, Feuer-Differenzversicherung für Kraftomnibusse. 

Gegenstand dieser Vollmacht sind alle Policen gemäß der beigefügten Versicherungsüber-
sicht. 

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die in der Anlage aufgelisteten inländischen  
Tochter-/Schwestergesellschaften des Kunden. 

 
 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift/Stempel Kunde 
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Maklervertrag 

für Versicherungen 

zwischen 

Mainzer Stadtwerke AG 

Rheinallee 41 

55118 Mainz 

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und 

VMD-PRINAS GmbH 

Versicherungsmakler 

Huyssenallee 100 

45128 Essen 

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

über die Erteilung des Maklermandates und die Erbringung von Dienstleistungen für 

alle Versicherungsangelegenheiten.  
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Präambel: 
 
Der Auftragnehmer ist treuhänderischer Sachwalter ausschließlich der Interessen sei-
nes Auftraggebers und vertritt diese unbeirrbar ggü. der Versicherungswirtschaft und 
sonstigen Dritten. Die Tätigkeit des Auftragnehmers bedarf einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit und Mitwirkung des Auftraggebers.  

1 Leistungen des Auftragnehmers 

1.1 Der Auftraggeber verpflichtet den Auftragnehmer zur Erbringung sämtlicher 

Maklerdienstleistungen für den Auftraggeber und, soweit nicht anderslautend 

vereinbart, seiner gesellschaftsrechtlichen Mehrheitsbeteiligungen.  

1.2 Insbesondere leistet der Auftragnehmer nachfolgende Maklerdienste: 

- Durchführung von in Art und Umfang im einzelnen abzustimmender Risiko-

analysen 

- Prüfung der Versicherungsmöglichkeiten für den Auftraggeber zur Absiche-

rung seiner Risiken und seines Investitions- und Anlagevermögens 

- Entwicklung und Ausarbeitung notwendiger Versicherungskonzepte 

- Ausschreibung von Versicherungsverträgen im notwendigen und zulässi-

gen Umfang und Unterstützung bei Vergabegesprächen sowie Verhand-

lungen mit Versicherern zum Zwecke des Vertragsabschlusses; dies bein-

haltet im Wesentlichen die Durchführung von: 

- Marktanalysen im notwendigen Umfang 

- Risikobesprechungen und -besichtigungen mit den Versicherern 

- Unabhängigen Anbieteranalysen im Hinblick auf Kompetenz, Bonität, 

Service im Schadenfall sowie Zeichnungskapazität 

- Angebotsanalysen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Deckungsum-

fang 

- Beratung und Unterstützung bei Schadenfällen als Interessenvertreter des 

Auftraggebers, einschließlich der Schadenregulierung mit den Versiche-

rern; dies umfasst im Wesentlichen 

- Prüfung des bestehenden Versicherungsschutzes 

- Begleitung und Organisation notwendiger Schadenbesichtigungen 

- Vorbereitung von Besprechungen mit den Versicherern 

- Unterbreitung und Verhandlung von Regulierungsvorschlägen 

- Kontrolle einer fristgerechten Schadenregulierung 

- Beratungen in versicherungsrechtlichen Fragen 

- Kontrolle und Pflege bestehender Versicherungsverträge  
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2 Vollmacht zur Vertretung in Versicherungsangelegenheiten 

2.1 Der Auftraggeber bevollmächtigt den Auftragnehmer, ihn aktiv und passiv ge-

genüber den jeweiligen Versicherern zu vertreten. Der Auftragnehmer ist in-

sofern zur Abgabe und Entgegennahme aller diesen Vertrag betreffenden Wil-

lenserklärungen und Anzeigen, insbesondere zu Kündigungen, Abänderun-

gen oder Neuabschlüssen von Versicherungsverträgen, sowie zur Führung 

von sämtlichen versicherungsrelevanten Verhandlungen mit Versicherern un-

ter Beachtung der Ziffern 4.1 und 4.2 bevollmächtigt.  

2.2 Zur Legitimation bei Versicherern wird die Vollmacht zur Vertretung, erteilt 

vom Auftraggeber ggü. dem Auftragnehmer, in einem separaten Schriftstück 

erklärt. Der Maklervertrag unterliegt der Vertraulichkeit. 

3 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

3.1 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer rechtzeitig sämtliche Informatio-

nen und Unterlagen zur Verfügung, die von dem Auftragnehmer zur Erfüllung 

der sich aus diesem Vertrag ergebenden Aufgaben benötigt werden. 

3.2 Er wird darüber hinaus im abgestimmten und notwendigen Umfang an Risiko- 

und Schadenbesichtigungen bzw. -gesprächen teilnehmen und, soweit für die 

Abwicklung von Aufgaben des Auftragnehmers erforderlich, zusätzliche Voll-

machten erteilen.  

4 Abstimmungen 

4.1 Der Abschluss von neuen Versicherungsverträgen, die Kündigung bestehen-

der Versicherungsverträge sowie die Änderung von vertraglichen Vereinba-

rungen erfolgt nur nach vorheriger Entscheidung des Auftraggebers. 

4.2 Erklärungen zu Entschädigungsleistungen im Schadenfall, wie z. B. Ver-

gleichsangebote oder Festsetzung der Schadenhöhe, erfolgen nur mit Einwil-

ligung des Auftraggebers. 

4.3 Auftraggeber und Auftragnehmer werden sich regelmäßig, mindestens einmal 

jährlich, über notwendige Maßnahmen und Handlungen abstimmen. 

5 Vergütung 

5.1 Für die Tätigkeit des Auftragnehmers für den Auftraggeber im Rahmen dieses 

Vertrages erhält der Auftragnehmer vom Auftraggeber ein Honorar i.H.v.  

- 85.000 € p.a. - 
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5.2 Das Honorar ist fällig jeweils zum 1.1. eines Jahres, frühestens mit Rech-

nungsstellung und frühestens zum 1.1.2023. 

5.3 Zum Zeitpunkt der Beauftragung unterliegen Honorare der Versicherungsver-

mittlung weder der Umsatz- noch der Versicherungs- oder Feuerschutzsteuer. 

Änderungen, auch rückwirkende, der Steuerfreiheit gehen zu Lasten des Auf-

traggebers. Der Auftrager bestätigt auf Verlangen die Tragung des wirtschaft-

lichen Risikos auch gegenüber Versicherungsunternehmen. 

5.4 Das jeweilige Jahreshonorar steht dem Auftragnehmer nach dessen Fälligkeit 

unteilbar zu, soweit das Vertragsverhältnis nicht unterjährig durch den Auf-

tragnehmer beendet wird.  

6 Leistungsmängel 

Sind die Leistungen nicht vollständig und nicht mangelfrei, so dass sie den gewöhn-

lichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck nicht oder nur teilweise er-

füllen, so ist der Auftragnehmer zur Nachbesserung verpflichtet. Sollte die Nach-

besserung in einer angemessenen Frist nicht oder nur teilweise erfolgen, so kann 

der Auftraggeber den Mangel selbst beseitigen und den Ersatz der erforderlichen 

Aufwendungen vom Auftragnehmer verlangen.  

7 Haftung 

7.1 Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen. Die in diesem Vertrag geregelten Haftungserleichterungen 

gelten für diese Fälle nicht. 

7.2 Die sonstige Haftung des Auftragnehmers für Sach- und Vermögensschäden 

ist begrenzt auf € 2,5 Millionen.  

7.3 Die Haftung für mittelbare und Folgeschäden ist ausgeschlossen.  

7.4 Die gesetzliche Haftung gegenüber Dritten bei unerlaubter Handlung bleibt 

von den vorgenannten Regelungen unberührt.  

7.5 Für Ansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer aus dem Vertrag 

gilt eine Verjährungsfrist von 2 Jahren, beginnend mit dem Schluss des Jah-

res, in dem die jeweilige Teilleistung abgeschlossen wurde bzw. in welchem 

der Anspruch entstanden ist. 

7.6 Der Auftraggeber haftet gegenüber dem Auftragnehmer für die Richtigkeit der 

gem. Ziffer 3 gemachten Angaben und Tätigkeiten und stellt insoweit den Auf-

tragnehmer von Ansprüchen Dritter frei.  
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8 Vertragslaufzeit und Kündigung 

8.1 Der Maklervertrag gilt bis zum 31.12.2023. 

8.2 Er verlängert sich stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn er nicht schriftlich 

mit vierteljährlicher Kündigungsfrist zum Ende des laufenden Jahres gekündigt 

wird.  

9 Datenschutzklausel 

9.1 Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass die von dem Auftrag-

nehmer angesprochenen Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die 

sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (z. B. Bei-

träge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, zur Beurtei-

lung des Risikos an andere Versicherer und/oder deren Verbände übermit-

teln.  

9.2 Der Auftraggeber willigt ferner ein, dass die Versicherer, soweit dies der ord-

nungsgemäßen Durchführung seiner Versicherungsangelegenheiten dient, 

allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen 

Datensammlungen führen und an den Auftragnehmer weitergeben.  

9.3 Die Datenschutzerklärung und Information nach den Artikeln 13 und 14 DS-

GVO ist als Anlage beigefügt und Bestandteil dieses Maklervertrages. 

10 Schlussbestimmungen 

10.1 Alle etwaigen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag un-

terstehen dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

10.2 Gerichtsstand ist Essen. 

10.3 Sollte in diesem Vertrag irgendeine Bestimmung aus materiellen oder formel-

len Gründen ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so soll 

die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt werden. Die 

Vertragspartner verpflichteten sich vielmehr, die ungültige Bestimmung von 

Beginn der Ungültigkeit an durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg nach Mög-

lichkeit gleichkommende Regelung zu ersetzen. 

Mainz,.............................................  Essen, ………………………………. 
 
......................................................... 

 
......................................................... 

 
......................................................... 

 
......................................................... 
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Mainzer Stadtwerke AG 
Rheinallee 41 
55118 Mainz 

VMD-PRINAS GmbH 
Versicherungsmakler 
Huyssenallee 100 
45128 Essen 

 
Anlagen: 

- Vollmacht zur Vertretung in Versicherungsangelegenheiten 
- Datenschutzerklärung und Information nach Artikel 13 und 14 DS-GVO 
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